
 

 

 

 

XII. Nachfolger von Ernst Rabel: 

Direktor des weltweit wichtigsten 

Forschungszentrums in seinem Bereich 

Der soeben erwähnte Beitrag mit dem Titel »Verlagsrechts-Fragen«375 eröffnete 

den elften Jahrgang (1937) der Zeitschrift für Ausländisches und Internationales 

Privatrecht; er war veranlasst durch den Zweiten Haager Kongress für Rechts-

vergleichung und diente als »Ausgangspunkt« für Heymanns dortiges Refe-

rat.376 Bemerkenswert ist das in erster Linie, weil diese Platzierung auf eine 

weitere bedeutende Berufung Heymanns in seiner wissenschaftlichen Laufbahn 

hindeutet: Er war ab Februar 1937 zunächst kommissarisch und dann ab 

Februar 1938 endgültig Nachfolger von Ernst Rabel als Direktor des Kaiser-

Wilhelm-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht geworden. 

Heymann war im Februar 1938 zwei Monate von seinem 68. Geburtstag ent-

fernt; als Ordinarius der Friedrich-Wilhelms-Universität wurde er Ende des 

Sommersemesters 1938 entpflichtet.377 Das von ihm gegründete universitäre 

Institut für Auslands- und Wirtschaftsrecht behielt er jedoch bei.378 

1. Das Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches und 

internationales Privatrecht 

Das Institut für ausländisches und internationales Privatrecht war 1926 gegrün-

det worden;379 in ihm ging das 1920 etablierte Institut für ausländisches Recht 

375 Fn. 370. 
376 Heymann selbst bezeichnete seinen Beitrag als »Skizze«: Verlagsrechts-Fragen, 

in: Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 11 (1937), 2–39, 
39. Der Band enthält auch Beiträge zum englischen, brasilianischen und rumä-
nischen Verlagsvertragsrecht. 

377 Vgl. oben, X.1. 
378 Gräfin von Lösch, Der nackte Geist (Fn. 62), 383. 
379 Genau genommen lag es so, dass im Dezember 1924 ein Institut für auslän-

disches öffentliches Recht und Völkerrecht gegründet worden war. Dieses war 
zunächst ein eingetragener Verein, der der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft lediglich 
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beim Reichsverband der deutschen Industrie auf.380 Dieses war von Josef 

Partsch, seit 1922 Ordinarius an der Berliner Universität, reorganisiert und 

von einer Institution, die in erster Linie der praxisnahen Beratung der Wirtschaft 
diente, zu einer wissenschaftlichen Forschungsstätte entwickelt worden.381 

assoziiert war. Freilich war von Anfang an eine Erweiterung des Aufgabenbe-
reichs des Instituts um das internationale Privarecht erörtert worden. Im 
Januar 1926 beschloss der Verein zur Förderung des Völkerrechtsinstituts dann 
die Etablierung eines eigenen Instituts für ausländisches und internationales 
Privatrecht; dieses nahm am 1. April 1926 seine Arbeit auf. Im November 1926 
änderte der Trägerverein seinen Namen in »Verein zur Förderung der Institute 
für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht und für ausländisches und 
internationales Privatrecht e.V.« und beschloss die Satzung des neuen Instituts. 
Beide Institute führten satzungsgemäß den Zusatz »der Kaiser-Wilhelm-Gesell-
schaft« im Namen. Im April 1935 wurden beide Institute dann in »Kaiser-
Wilhelm-Institut für […]« umbenannt, um Verwechslungen mit anderen Insti-
tutionen zu vermeiden; offenbar hatte die Akademie für Deutsches Recht (zu 
dieser vgl. oben, IX.) zuvor versucht, beide Institute zu übernehmen. Im 
Mai 1938 wurden diese dann in die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft übernommen; 
der gemeinsame Trägerverein beschloss seine Auflösung, weil beide Institute 
bereits »seit Jahren« aus Mitteln der Gesellschaft finanziert würden. Dieser 
Bericht gibt den Ablauf der Ereignisse wieder, wie er aus den einschlägigen 
Archivalien der Max-Planck-Gesellschaft erarbeitet worden ist: Bernhard vom 
Brocke, Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in der Weimarer Republik: Ausbau zu 
einer gesamtdeutschen Forschungsorganisation (1918–1933), in: Rudolf Vier-
haus / Bernhard vom Brocke (Hg.), Forschung im Spannungsfeld von Politik 
und Gesellschaft: Geschichte und Struktur der Kaiser-Wilhelm- / Max-Planck-
Gesellschaft, 1990, 197–355, 300–306; Eckart Henning / Marion Kazemi (Hg.), 
Handbuch zur Institutsgeschichte der Kaiser-Wilhelm- / Max-Planck-Gesellschaft 
zur Förderung  der Wissenschaften, Teil II/2, 2016, 1340–1347. Überblicke zur 
Gründungsgeschichte auch bei Wadle, Einhundert Jahre (Fn. 273), 57–60; 
Schwenzer, Development of Comparative Law (Fn. 272), 62–65; Kunze, Ernst  
Rabel (Fn. 275), 31–62, vor allem 47–54 

380 Zu diesem oben Fn. 273. Die Finanzierung des neuen Instituts übernahm deshalb 
auch zu mindestens einem Drittel die Industrie: Henning / Kazemi (Hg.), Hand-
buch (Fn. 379), 1343 f.; vgl. auch vom Brocke, Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 
(Fn. 379), 304 f. 

381 Zum »Wunderkind« Partsch Meyer-Pritzl, Der Rechtshistoriker und Pionier 
der modernen Rechtsvergleichung Josef Partsch (1882–1925): Römisches Recht 
als Grundlage des europäischen Zivilrechts, in: ZEuP 7,1 (1999), 47–74. Meyer-
Pritzl zitiert Fritz Pringsheim mit den Worten, Partsch überfalle den mit ihm 
Sprechenden mit hundert Einfällen, »von denen dreißig haltlos, dreißig an-
regend, zwanzig bedeutend, zehn wirklich produktiv und zehn genial waren. 
Man blickte bewundernd und bestürzt in das Wogen seiner Gedanken«. Partsch 
wurde bereits 1906, im Alter von gerade einmal 23 Jahren, Professor an der 
Universität Genf (von wo er nacheinander nach Göttingen, Freiburg im Breisgau 
und Bonn ging, bevor er 1922 nach Berlin berufen wurde). Zur Reorganisation 
des Instituts beim Reichsverband Meyer-Pritzl (diese Fn.), 62 f. 
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Partsch starb jedoch völlig überraschend bereits Ende März 1925, im Alter von 

nur 42 Jahren. Sein Nachfolger auf dem Berliner Lehrstuhl wurde zum 1. Okto-

ber 1925 Ernst Rabel,382 der dann auch Gründungsdirektor des neuen Instituts 

für ausländisches und internationales Privatrecht wurde.383 Er hatte bereits in 

München ein Institut für Rechtsvergleichung aufgebaut.384 Wie Partsch war der 

acht Jahre ältere Rabel Schüler des großen Ludwig Mitteis385 und damit 

zunächst einmal Romanist,386 und wie Partsch entwickelte er sich zu einem 

382 In den Akten zur Berufung Rabels (Geheimes Staatsarchiv PK, I. HA Rep. 76, 
Va Sekt. 2 Tit. IV Nr. 45 Bd. 12) heißt es: »Wenn gelegentlich von [Rabel] gesagt 
wird, daß er an das Verständnis der Studenten sehr hohe Anforderungen stellt, so 
glaubt die Fakultät, daß ein Lehrer dieser Art besser ist als ein solcher, der das 
Bestreben hat, seinen Hörern die Dinge leicht zu machen«. Dass Rabel persön-
lich schwierig war, ist vielfach bezeugt; vgl. etwa Gerhard Kegel, Ernst  Rabel  –  
Werk und Person, in: RabelsZ 54,1 (1990), 1–23, der Martin Wolff mit den 
Worten zitiert: »Ich möchte den Rabel so gern einmal wirsch sehen«. Gleich-
zeitig habe Wolff Rabel aber mit Savigny verglichen. (Dazu passt, dass Rabel 
seinen Sohn Friedrich Carl nannte.) Häufig fällt im Zusammenhang mit Rabel 
(wie auch mit Partsch) das Wort »Genie«; vgl. etwa Kegel, in: RabelsZ 54,1 
(1990), 19 (»Woher sein Genie entsprang, wissen wir nicht«), 22 (»Rabel war von 
der Ungeduld des Genies«). Kunze wählt für den Abschnitt seines Buches, in 
dem er Rabels Karriere beschreibt, den Untertitel »Der Werdegang eines wissen-
schaftlichen Genies«: Kunze, Ernst Rabel (Fn. 275), 31. Hans G. Ficker sagte 
einmal: »Martin Wolff konnte seiner Natur nach nur Jurist werden. Rabel hätte 
alles werden können und hätte alles ausgezeichnet gemacht« (Paul Heinrich 
Neuhaus, Ernst  Rabel,  in:  idem, Was nicht im Kürschner steht, Privatdruck 
1982, 53; zu dieser Schrift, die 1992 an die Mitglieder des Vereins der Freunde 
des Instituts verteilt wurde, vgl. etwa Ole Lando, Ernst Rabel (1874–1955), in: 
Festschrift 200 Jahre Juristische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin: 
Geschichte, Gegenwart, Zukunft, 2010, 605–625, 622). Literatur über Rabel ist 
nachgewiesen in Kleinheyer / Schröder, Deutsche und  Europäische Juristen  
(Fn. 71), 547; zudem Gräfin von Lösch, Der nackte Geist (Fn. 62), 366–372. 

383 Dazu Kunze, Ernst Rabel (Fn. 275), 48–54. Das Institut war von Anfang an 
»Rabels Institut«; es beruhte auf seinem Konzept über Aufgabe und Notwen-
digkeit der Rechtsvergleichung (vgl. unten Fn. 391); vgl. auch Ernst Rabel, Zur  
Einführung, in: Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 1 
(1927), 1–4. 

384 Vgl. oben Fn. 275. 
385 Dazu Zimmermann, »In der Schule von Ludwig Mitteis« (Fn. 87), 13–22; Meyer-

Pritzl, Von der »Pandektenstube« zur Mitteis-Schule (Fn. 87), 133–139. 
386 »Daß im System unserer Bibliothek die deutsche Rechtsgeschichte (zur Ver-

wirrung vieler Benutzer) unter ›Römisches Recht und andere historische Rechte‹ 
steht […] dürfte Rabels persönliche Einstellung spiegeln: er war nun einmal 
Romanist«: Neuhaus, Ernst Rabel, in: Was nicht im Kürschner steht (Fn. 382), 
49. Die Berliner Fakultät hatte bei der Berufung von Rabel Wert daraufgelegt, 
dass er als Nachfolger von Partsch einen Schwerpunkt in der Bearbeitung des 
römischen Rechts haben müsse; dabei spielte auch eine Rolle, dass es für den 
1924 verstorbenen Emil Seckel keinen Ersatz gegeben hatte. 
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Rechtsvergleicher nicht zuletzt, weil ihn die privatrechtlichen Folgen des 

Friedensvertrages von Versailles umtrieben.387 Sowohl Partsch als auch Rabel 

engagierten sich in erheblichem Umfang in den internationalen Schiedsver-

fahren, die zur Umsetzung der Bestimmungen des Vertrages stattfanden, und 

beiden wurde dadurch deutlich, wie wichtig die Kenntnis ausländischer Rechts-

ordnungen für die effektive Wahrnehmung der deutschen Interessen war.388 

Diese Motivation war denn auch für die Gründung des Instituts für auslän-

disches und internationales Privatrecht und, mutatis mutandis, für das völker-

rechtliche Schwesterinstitut maßgebend; insofern ist es zutreffend, wenn gesagt 

wird, daß für die Gründung der beiden Rechtsinstitute »wissenschaftsferne 

Faktoren« maßgeblich waren.389 

Gleichzeitig begann mit Partsch und dann vor allem Rabel aber die Blütezeit 

der modernen Rechtsvergleichung in Deutschland;390 Rabels Aufsatz über Auf-

gabe und Notwendigkeit der Rechtsvergleichung aus dem Jahre 1924391 gilt 

gleichsam als Gründungsmanifest der Rechtsvergleichung als »eigenständige[r], 

wenn nicht überhaupt wichtigste[r] Methode des Rechtsfindung«,392 und das 

Kaiser-Wilhelm-Institut wurde unter seiner Leitung zu dem weltweit wichtigsten 

Forschungszentrum und zur Pflanzstätte des wissenschaftlichen Nachwuchses in 

diesem Bereich.393 Zu den Mitarbeitern des Instituts gehörten unter Rabels Ägide 

unter anderen Max Rheinstein, Friedrich Kessler, Ludwig Raiser, Eduard Wahl, 

387 Dazu bereits oben, Text zu Fn. 271. 
388 Für Partsch Meyer-Pritzl, Der Rechtshistoriker und Pionier (Fn. 381), 59–64; 

für Rabel Kunze, Ernst  Rabel  (Fn.  275),  38  f.  
389 vom Brocke, Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (Fn. 379), 299; vgl. auch 306: In 

der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft hätten lange Zeit Zweifel bestanden, ob Insti-
tute, deren Arbeit in nicht unerheblichem Maß aus Gutachtentätigkeit, Denk-
schriften, Materialzusammenstellungen für Staatsbehörden, Gerichte und die 
Spitzenverbände der Wirtschaft bestand, als wissenschaftliche Forschungsstätten 
anerkannt werden könnten. 

390 »The real flourishing of comparative law in Germany only began with the work of 
Ernst Rabel«: Schwenzer, Development of Comparative Law (Fn. 272), 60. Die 
Entwicklungsgeschichte wird nachgezeichnet von Stefan Vogenauer, Rechtsge-
schichte und Rechtsvergleichung um 1900: Die Geschichte einer anderen »Eman-
zipation durch Auseinanderdenken«, in: RabelsZ 76,4 (2012), 1122–1154. Er zeigt, 
dass die Rechtsvergleichung sich zunächst weitgehend als Variante der Rechtsge-
schichte entwickelte und sich von der Rechtsgeschichte im Grunde erst seit etwa 
1900 emanzipierte. 

391 Rheinische Zeitschrift für Zivil- und Prozeßrecht 13 (1924), 279–301; auch ab-
gedruckt in Ernst Rabel, Gesammelte Aufsätze, Bd. III, 1967, 1–21. 

392 Franz Gamillscheg, Ernst Rabel (1874–1955), in: Fritz Loos (Hg.), Rechtsge-
schichte und Rechtsvergleichung, in: Rechtswissenschaft in Göttingen: Göttin-
ger Juristen aus 250 Jahren, 1987, 465 f. 

393 Zur Nachwuchsförderung im Kaiser-Wilhelm-Institut unter Rabel (»Eliteschmie-
de«), vgl. Kunze, Ernst Rabel (Fn. 275), 131–145. 

90 Kapitel XII 

https://doi.org/10.5771/9783465147305-87 https://www.inlibra.com/de/agb - Open Access - 

https://doi.org/10.5771/9783465147305-87
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Walter Hallstein, Wilhelm Wengler, Ernst von Caemmerer, Gerhard Kegel und 

Konrad Duden. 

Zu »Wissenschaftlichen Beratern« des Instituts wurden 1926 drei Berliner 

Fakultätskollegen von Rabel bestellt: Ernst Heymann, Heinrich Titze und 

Martin Wolff. 394 Diese Position des Wissenschaftlichen Beraters war verbunden 

mit dem Status eines Wissenschaftlichen Mitglieds des Instituts;395 als solches 

war Heymann von 1929 bis 1932 Vorsitzender der Geisteswissenschaftlichen 

Sektion des Wissenschaftlichen Rates396 und damit auch Mitglied des Senats der 

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. 397 Heymann, Titze und Wolff erschienen deshalb 

auch auf dem Titelblatt des wichtigsten Publikationsorgans des Instituts, der seit 

1927 erscheinenden Zeitschrift für ausländisches und internationales Privat-

recht: als drei von fünf Personen, »in Gemeinschaft mit« denen Ernst Rabel die 

Zeitschrift herausgab. Die beiden anderen waren Franz Schlegelberger und Max 

Pagenstecher. Schlegelberger war Ministerialdirektor im Reichsjustizministe-

rium und Honorarprofessor an der Berliner Universität.398 Die Verbindung zu 

394 Zu Titze (1872–1945) Ernst Heymann, Heinrich Titze zum 23. Oktober 1942, in: 
Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 14 (1942) (= Fest-
schrift Titze), V–VIII; Gräfin von Lösch, Der nackte Geist (Fn. 62), 383–385; zu 
Martin Wolff vgl. Gerhard Dannemann, Martin Wolff (1872–1953), in: Beat-
son / Zimmermann (Hg.), Jurists Uprooted (Fn. 284), 441–461; idem, Martin  
Wolff (1872–1953), in: Festschrift 200 Jahre Juristische Fakultät der Hum-
boldt-Universität zu Berlin: Geschichte, Gegenwart und Zukunft, 2010, 561– 
582; Thomas Hansen, Martin  Wolff (1872–1953): Ordnung und Klarheit als 
Rechts- und Lebensprinzip, 2009; Gräfin von Lösch, Der nackte Geist (Fn. 62), 
360–366. 

395 Damit wiederum verbunden waren Nebeneinkünfte. Als diese im Rahmen der 
von den Präsidialregierungen zwischen 1930 und 1932 ergriffenen Maßnahmen 
zur Senkung  der Personalkosten im  öffentlichen Dienst gesenkt werden sollten, 
erstattete Heymann der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft bei zwei Gelegenheiten Gut-
achten, die die Unzulässigkeit einer solchen Maßnahme belegen sollten; für die 
Einzelheiten vgl. Peter-Christian Witt, Wissenschaftsfinanzierung zwischen In-
flation und Deflation: Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 1918/19 bis 1934/35, in: 
Rudolf Vierhaus / Bernhard vom Brocke (Hg.), Forschung im Spannungsfeld 
von Politik und Gesellschaft: Geschichte und Struktur der Kaiser-Wilhelm- / Max-
Planck-Gesellschaft, 1990, 579–656, 648–650. 

396 Dieser wurde 1929 durch Satzungsänderung errichtet; vgl. vom Brocke, Die  
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (Fn. 379), 276–278. Die Geisteswissenschaftliche 
Sektion bestand zu dieser Zeit aus den Wissenschaftlichen Mitgliedern der 
beiden juristischen Institute, der Bibliotheca Hertziana (sie war 1913 durch 
testamentarische Stiftung an die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gefallen und ist 
damit das älteste geisteswissenschaftliche Institut der Max-Planck-Gesellschaft) 
und des Kaiser-Wilhelm-Instituts für deutsche Geschichte. 

397 Vgl. z. B. vom Brocke, Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (Fn. 379), 276, 305, 355. 
398 Zu Schlegelberger (1876–1970); seit 1931 Staatssekretär im Reichsministerium 

der Justiz; nach dem Tod von Franz Gürtner zeitweise kommissarische Reichs-
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Pagenstecher, Lehrstuhlinhaber in Hamburg,399 ergab sich dadurch, dass er und 

Rabel (zusammen mit Josef Kohler und Albrecht Mendelssohn Bartholdy)400 

Herausgeber der Rheinischen Zeitschrift für Zivil- und Prozessrecht gewesen 

waren, die in der Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 

aufging401 (und in der der richtungweisende Aufsatz von Rabel zur Rechtsver-
402).gleichung erschienen war 

2. Der »Rücktritt« von Ernst Rabel 

Ernst Rabel war »nicht-arisch« im Sinne der nationalsozialistischen Gesetzge-

bung403 und wurde deshalb zum 31. Dezember 1935 als ordentlicher Professor 

der Universität Berlin in den Ruhestand versetzt; zuvor war er bereits für einige 

Monate beurlaubt worden.404 Sein Amt als Dekan der Fakultät hatte er im 

März 1933 aufgegeben; insoweit war Heymann schon einmal sein Nachfolger 

geworden.405 Als Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts konnte Rabel noch bis 

Anfang 1937 bleiben.406 Vom 12. Dezember 1936 datiert die Aufzeichnung einer 

minister der Justiz, vgl. Andreas Thier, Schlegelberger, Louis Rudolph Franz, 
in: NDB 23 (2002), 44 f.; Michael Förster, Jurist im Dienst des Unrechts: 
Leben und Werk des ehemaligen Staatssekretärs im Reichsjustizministerium, 
Franz Schlegelberger (1876–1970), 2. Aufl., 2024. 

399 Zu Max Pagenstecher (1874–1957) vgl. Michaela Reinkenhof, Pagenstecher, 
Alexander Ludwig Max, in: NDB 23 (2002), 44 f.; Manfred Wolf, Max  Pagen-
stecher, in: Diestelkamp / Stolleis (Hg.), Juristen an der Universität Frankfurt 
am Main (Fn. 340), 57–66; Neuhaus, Max Pagenstecher, in: Was nicht im 
Kürschner steht (Fn. 382), 60 f. 

400 Zu Kohler vgl. oben Fn. 359; zu Mendelssohn Bartholdy vgl. Rainer Nicolaysen, 
Albrecht Mendelssohn Bartholdy (1874–1936): Jurist – Friedensforscher – Künst-
ler, in: RabelsZ 75,1 (2011), 1–31; Jörg Berkemann, Jüdische Rechtsprofessoren 
in Hamburg 1933, in: Tilman Repgen / Florian Jessberger / Markus Kotzur 
(Hg.), 100 Jahre Rechtswissenschaft an der Universität Hamburg, 2019, 49–106, 
75–88; Frank Wooldridge / Jack Beatson / Reinhard Zimmermann, Appendix, 
in: Jurists Uprooted (Fn. 284), 771–783, 780. 

401 Jedenfalls in ihrem der Privatrechtsvergleichung gewidmeten Teil: Rabel, Zur  
Einführung (Fn. 383), 1. Die Rheinische Zeitschrift stellte aber mit dem 14. Jahr-
gang, 1926, ihr Erscheinen insgesamt ein. Auch die Zeitschrift Auslandsrecht des 
Instituts für ausländisches Recht beim Reichsverband der Deutschen Industrie 
ging in der Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht auf. 

402 Vgl. oben Fn. 391. 
403 Seine Kinder sollen das erst im Jahre 1933 erfahren haben: Neuhaus, Ernst  

Rabel, in: Was nicht im Kürschner steht (Fn. 382), 50. 
404 Zu den Details Gräfin von Lösch, Der nackte Geist (Fn. 62), 368–372. 
405 Vgl. oben, X.4. 
406 Neuhaus, Ernst Rabel, in: Was nicht im Kürschner steht (Fn. 382), 50, schreibt: 

»Bei der Entfernung der letzten Juden nach den Nürnberger Gesetzes 1935 
wurde er angeblich vergessen; aber durch einen wohlgemeinten Artikel […] 
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Besprechung zwischen dem Vorsitzenden des Kuratoriums des Instituts, dem 

Präsidenten des Rechnungshofs des Deutschen Reiches Moritz Saemisch,407 und 

je einem Vertreter des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und 

Volksbildung und der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, in der es heißt, dass »Herr 

Prof. Rabel, dessen Verdienste um das Institut von Seiten des Kultusministeriums 

anerkannt wurden«, von der Leitung des Instituts zurücktreten müsse, »da es für 

den Staat nicht tragbar ist, daß an der Spitze eines Kaiser-Wilhelm-Instituts eine 

Persönlichkeit steht, die auf Grund der Nürnberger Gesetze in den Ruhestand 

versetzt werden muss«.408 Mit der Ernennung von Heymann, der sich erfreuli-

cherweise bereit erklärt habe, die Leitung des Instituts jedenfalls für eine Über-

gangszeit zu übernehmen, erklärte sich der Vertreter des Ministeriums ausdrück-

lich einverstanden (wies aber darauf hin, dass man sich rechtzeitig um die 

Heranziehung jüngerer Gelehrter bemühen müsse). An demselben Tag sprach 

Saemisch mit Heymann und Titze.409 Titze wurde beauftragt, Rabel nahezulegen, 

vor der nächsten Kuratoriumssitzung im Januar 1937 von seinem Amt zurückzu-

treten, um ihm die Absetzung zu ersparen.410 Dieser Aufforderung kam Rabel 

wurde jemand auf ihn aufmerksam, der dann für sein Ausscheiden sorgte«. 
Dieser »jemand« war offenbar der Dekan der Berliner juristischen Fakultät, der 
nationalsozialistische Graf Gleispach (zu ihm oben, Fn. 225): Gräfin von Lösch, 
Der nackte Geist (Fn. 62), 370. Kunze, Ernst Rabel (Fn. 275), 165, vermutet, 
dass Rabel durch sein großes internationales Ansehen und durch die auf Selb-
ständigkeit bedachte Leitung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft geschützt wurde 
(Präsident war seit 1930 Max Planck, Generalsekretär Friedrich Glum). Für beide 
wurden 1937 Nachfolger gewählt bzw. eingesetzt. Gleichzeitig wurde durch eine 
neue Satzung auch für die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft das Führerprinzip einge-
führt; vgl. etwa Eckart Henning / Marion Kazemi (Hg.), Chronik der Kaiser-
Wilhelm- / Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung  der Wissenschaften 1911– 
2011, Teil I, 2011, 207, 210; ferner vom Brocke, Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 
(Fn. 379), 256; zur Satzungsänderung auch Helmuth Albrecht /Armin Her-
mann, Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Dritten Reich (1933–1945), in: Vier-
haus / vom Brocke (Hg.), Forschung im Spannungsfeld (Fn. 379), 356–406, 384– 
386. 

407 Zu Saemisch (1869–1945) Hermann Butzer, Saemisch, Friedrich Ernst Moritz, 
in: NDB 22 (2005), 347 f. 

408 Das Dokument befindet sich in der Personalakte für Ernst Heymann im Archiv 
der Max-Planck-Gesellschaft (Fn. 28). Ich danke Dr. Thomas Notthoff, dass  er von  
diesem Dokument sowie von weiteren, die die folgenden Aussagen im Text 
belegen, eine Kopie hat anfertigen lassen. Abgedruckt sind die Dokumente auch 
bei Kunze, Ernst Rabel (Fn. 275), 166 f. 

409 Bei dieser Gelegenheit dankte Saemisch Heymann »für das große Opfer, das er 
der Gesellschaft und der Wissenschaft mit der Übernahme der Leitung bringe«. 

410 In diesem Sinne wurde auch überlegt, auf dem Titel der Zeitschrift in Zukunft 
nur noch den Namen des Direktors zu führen, »um Herrn Prof. Rabel das 
Peinliche des Verschwindens seines Namens zu erleichtern«. 
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nach; die Mitarbeiter und Leser der Zeitschrift für ausländisches und inter-

nationales Privatrecht unterrichtete er am Ende des Jahrgangs 1936 von seinem 

Schritt und bat sie, seinem Nachfolger Ernst Heymann ihr volles Vertrauen zu 

schenken.411 

Heymann seinerseits stellte dem Jahrgang 1937 der Zeitschrift ein kurzes 

Vorwort voran, in dem er daran erinnerte, dass das Institut und die Zeitschrift 
unter Rabels Leitung »eine bedeutende, allgemein anerkannte Entwicklung 

erlebt« und in wissenschaftlichen wie rechtspraktischen Kreisen Wertschätzung 

»weit über Deutschlands Grenzen hinaus« erworben hätten. Zwar sei hier nicht 

der Ort, Rabels große Verdienste um die Rechtsvergleichung im Einzelnen zu 

würdigen, doch der neue Jahrgang der Zeitschrift dürfe »nicht ohne ein 

aufrichtiges Wort des Dankes für seine erfolgreiche Tätigkeit« hinausgehen.412 

In der Besprechung vom 12. Dezember 1936 hatte es auch geheißen, dass es 

angesichts der Haltung des nationalsozialistischen Staates und des Rechtswah-

rerbundes nicht erträglich erscheine, Rabel in einem offiziellen Verhältnis zum 

Institut zu belassen. Es bestünden demgegenüber aber keine Bedenken, »daß 

Herr Prof. Rabel privatim im Institut seine wissenschaftlichen Arbeiten fortsetzt 

und daß er dafür aus privaten Mitteln eine Entschädigung erhält«. Rabel 

entschloss sich erst spät, zu emigrieren; im März 1939 beantragte er die Geneh-

migung zu seiner Wohnsitzverlegung ins Ausland und verließ Deutschland »fast 

im letztmöglichen Augenblick«. In Ann Arbor (Michigan) konnte er »unter 

bescheidenen äußeren Umständen sein Hauptwerk, The Conflict of Laws, in 

einer einzigartigen Anstrengung niederschreiben«.413 

411 Ernst Rabel,  An  die  Mitarbeiter und  Leser,  in: Zeitschrift für ausländisches und 
internationales Privatrecht 10 (1936), 1078. Max Planck hatte, als Präsident der 
Max-Planck-Gesellschaft, Rabel in einem »sehr persönlich gehaltenen Schreiben« 
(Kunze, Ernst Rabel [Fn. 275], 167) vom 5. Februar 1937 mitgeteilt, dass Hey-
mann sein Nachfolger werden würde und ergriff die Gelegenheit, ihm »noch 
einmal meine Dankbarkeit für Ihre aufopferungsvolle und hervorragende Tätig-
keit im Dienste der deutschen Wissenschaft […] zum Ausdruck zu bringen. Sie 
haben dazu beigetragen, das Ansehen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in der 
Welt zu vermehren«. Vgl. auch Henning / Kazemi (Hg.), Handbuch (Fn. 379), 
1346. 

412 Ernst Heymann, Vorwort,  in:  Zeitschrift für ausländisches und internationales 
Privatrecht 11 (1937), 1. Kunze meint dazu, wohl zu Recht, dass eine derartige 
Würdigung für einen jüdisch-stämmigen Wissenschaftler im Jahre 1937 unge-
wöhnlich war: Kunze, Ernst  Rabel  (Fn.  275), 168.  

413 Kegel, Ernst Rabel (Fn. 382), 21. Zu diesem Werk neuestens Mathias Reimann, 
Rabel’s Magnificent Failure: »The Conflict of Laws: A Comparative Study«, in: 
ZEuP 32,1 (2024), 105–128. 
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3. Warum Heymann? 

Was legte nun nahe, Heymann mit der Nachfolge Rabels in der Leitung des 

Kaiser-Wilhelm-Instituts zu betrauen? Eine auch nur annähernd vergleichbare 

Forschungsleistung in Rechtsvergleichung oder internationalem Privatrecht, 

und eine auch nur annähernd vergleichbare internationale Ausstrahlung waren 

es jedenfalls nicht.414 Auch einen Generationenwechsel bedeutete diese Nach-

folge nicht, war Heymann doch sogar vier Jahre älter als Rabel und bereits 

jenseits der normalen universitären Emeritierungsgrenze. Doch zum einen war 

da natürlich seine Verbindung zum Institut als einer von dessen »Beratern« und 

damit als Wissenschaftlichem Mitglied des Instituts sowie als Mitherausgeber 

von dessen Zeitschrift (wobei er sich freilich als Berater nicht besonders 

engagiert zu haben scheint415 und zur Zeitschrift vor 1937 keinen Aufsatz 

beigesteuert hatte). Zum zweiten war er Leiter des von ihm gegründeten 

universitären Instituts für Auslands- und Wirtschaftsrecht;416 das hob ihn 

gegenüber seinem Kollegen Titze hervor. Titze417 wird als »zurückhaltend«418 

414 Rabel hatte bis 1937 unter anderen folgende bis heute viel zitierte Werke 
publiziert: Die Haftung des Verkäufers wegen Mangels im Rechte: Geschicht-
liche Studien über den Haftungserfolg, 1902 (dies war seine bei Ludwig Mitteis 
angefertigte Habilitationsschrift; allein ein Vergleich dieses 355 Seiten starken 
Werks mit der Habilitationsschrift von Heymann über die Grundzüge des 
gesetzlichen Verwandtenerbrechts im BGB [68 Seiten] gibt einen Eindruck 
von dem unterschiedlichen Kaliber der beiden Forscherpersönlichkeiten); 
Grundzüge des römischen Privatrechts, 1915 (zunächst erschienen als Teil der 
Holtzendorff / Kohler’schen Enzyklopädie der Rechtswissenschaft; auch inso-
weit lohnt ein Vergleich mit dem Beitrag zum englischen Recht von Heymann 
[oben Fn. 143] in derselben Enzyklopädie; Rabels Grundzüge werden heute in 
der als eigenständiges Buch erschienenen 2. Aufl., 1955, zitiert); und Das Recht 
des Warenkaufs: Eine rechtsvergleichende Darstellung, Bd. I, 1936 (das Modell 
moderner rechtsvergleichender Wissenschaft schlechthin). Rabel hatte zudem im 
Rahmen seiner Mitarbeit bei UNIDROIT die intellektuellen Grundlagen der 
internationalen Kaufrechtsvereinheitlichung gelegt; vgl. insbesondere seinen 
»Blue Report« von 1929, heute zugänglich auch in: Ernst Rabel, Gesammelte 
Aufsätze, Bd. III (Fn. 271), 381–484 (dazu z. B. Schwenzer, Development of 
Comparative Law [Fn. 272], 64 f.). Besonders einfühlsam ist Rabels intellektuel-
ler Weg nachgezeichnet worden von Kegel, Ernst Rabel (Fn. 382), 4–19; vgl. 
auch etwa Kunze, Ernst Rabel (Fn. 275), 31–62; Hans G. Leser, Einleitung des 
Herausgebers, in: Ernst Rabel, Gesammelte Aufsätze, Bd. I, 1965, XV–XXIX. 

415 Neuhaus, Ernst Heymann, in: Was nicht im Kürschner steht (Fn. 382), 98 f. 
Allerdings war er in den Gremien der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft aktiv ge-
wesen; vgl. oben, Fn. 396 f. 

416 Oben, X.2. 
417 Zu ihm bereits oben Fn. 394. 
418 Neuhaus, Ernst Heymann, in: Was nicht im Kürschner steht (Fn. 382), 99. 
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und »eher unauffällig«419 beschrieben; im Übrigen war er nur zwei Jahre jünger 

als Heymann. Martin Wolff, der dritte Fakultätskollege, der in Betracht gekom-

men wäre, war als Person jüdischen Glaubens 1935 von seinen amtlichen 

Verpflichtungen entbunden worden (und emigrierte 1938 nach England).420 

Drittens galt Heymann in organisatorischen Dingen als bewährt und zuverlässig. 

Viertens bot sich seine Ernennung im Sinne einer »›kleinen‹, hausinternen 

Lösung« an, »die den Eklat nach außen vermied«.421 

Und schließlich gab es vermutlich auch außerhalb Berlins kaum jüngere 

Gelehrte von Rang, die für die Nachfolge von Rabel in Betracht gekommen 

wären, zumal für sie kein Lehrstuhl an der Berliner Fakultät zur Verfügung 

gestanden hätte: denn universitärer Nachfolger war inzwischen Paul Koschaker 

geworden,422 der als Romanist und Keilschriftrechtler für das Kaiser-Wilhelm-

Institut nicht in Betracht kam. Albrecht Mendelssohn Bartholdy (erst Würzburg, 

dann Hamburg) war 1934 nach England emigriert und dort 1936 verstorben;423 

Karl Neumeyer in München (1869–1941) war 1934 im Hinblick auf seine 

jüdische Herkunft zwangsweise in den Ruhestand versetzt worden (und nahm 

sich 1941 das Leben);424 Erwin Riezler, Nachfolger Rabels in dessen Münchener 

Institut für Rechtsvergleichung,425 war auch bereits nahe an der Emeritierungs-

grenze; dasselbe galt für Max Pagenstecher in Hamburg.426 Karl Heinsheimer 

(1869–1929),427 der Gründer des Heidelberger Seminars für rechtswirtschaftliche 

419 Gräfin von Lösch, Der nackte Geist (Fn. 62), 384. Bemerkenswerterweise war 
Titze 1923 als Ordinarius in Frankfurt am Main auf ein Extraordinariat an der 
Berliner Fakultät gewechselt, und zwar auf die Zusicherung hin, er werde so bald 
wie möglich einen Lehrstuhl bekommen. Damit sollte es jedoch noch sieben 
Jahre dauern; auf die Nachfolge Partsch verzichtete Titze zugunsten von Ernst 
Rabel: Gräfin von Lösch, Der nackte Geist (Fn. 62), 383 f. 

420 Vgl. dazu die oben, Fn. 394, angegebene Literatur. 
421 Kunze, Ernst Rabel (Fn. 275), 165. 
422 Koschaker, der wie Partsch und Rabel durch die Schule von Ludwig Mitteis 

gegangen war (dazu oben, Fn. 87 und 385), hatte 1936 den an ihn ergangenen 
Ruf an die Berliner Fakultät angenommen; vgl. Gräfin von Lösch, der  nackte  
Geist (Fn. 62), 390–394. Allgemein zu Koschaker zuletzt Tommaso Beggio, Paul 
Koschaker (1879–1951): Rediscovering the Foundations of European Legal Tra-
dition, 2018. 

423 Zu ihm bereits oben Fn. 401. 
424 Zu Neumeyer (1869–1941) Dagmar Coester-Waltjen, Die  Geschichte  des Münch-

ner Instituts für Rechtsvergleichung, in: Stephan Lorenz / Peter Kindler /Ana-
tol Dutta (Hg.), Einhundert Jahre Institut für Rechtsvergleichung an der Universi-
tät München, 2018, 1–44, 11–18. Von 1926–1934 amtierte Neumeyer gemeinsam 
mit Erwin Riezler als Vorstand des Instituts. 

425 Zu Riezler (1873–1953) Coester-Waltjen, Die Geschichte (Fn. 99), 18–22. 
426 Zu ihm bereits oben Fn. 399. 
427 Zu ihm Eduard Wahl, Heinsheimer, Karl August, in: NDB 8 (1969), 440 f.; vgl. 

auch Kunze, Ernst Rabel (Fn. 275), 153 f. 
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und rechtsvergleichende Studien,428 war 1929 verstorben, sein Nachfolger Max 

Gutzwiller (1889–1989) war 1936 von seinen Pflichten entbunden worden und in 

seine Schweizer Heimat zurückgekehrt; dessen Nachfolger Eugen Ulmer hatte, 

33-jährig, gerade erst (im November 1936) die Leitung des Seminars übernom-
429 men. 

In Bonn gab es seinerzeit zwei Zivilrechtler, die sich mit ausländischem Recht 

befassten. Der eine von ihnen, Hans Dölle (1893–1980),430 hatte sich 1923 bei 

Josef Partsch und Martin Wolff mit einer Arbeit über das materielle Ausgleichs-

recht des Versailler Vertrages »unter besonderer Berücksichtigung der Rechts-

beziehungen zu Frankreich und England« habilitiert und war schon im Jahr 

darauf nach Bonn berufen worden; seit 1933 bis zum Ende der nationalsozialisti-

schen Herrschaft hatte er aber so gut wie ausschließlich zum deutschen bürger-

lichen Recht publiziert.431 Der andere, Karl Theodor Kipp (1896–1963),432 hatte 

sich 1927 auch in Berlin und auch bei Martin Wolff habilitiert,433 hatte aber seit 

428 Heute: Institut für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschafts-
recht. 

429 Zur Entwicklung des Heidelberger Instituts Gert Reinhart, Das  Institut  für aus-
ländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Universität Heidel-
berg 1917–1967, in: Eduard Wahl / Rolf Serick / Hubert Niederländer (Hg.), 
Rechtsvergleichung und Rechtsvereinheitlichung: Festschrift zum fünfzigjährigen 
Bestehen des Instituts für ausländisches und internationales Privat- und Wirt-
schaftsrecht der Universität Heidelberg, 1967, 24–53. 

430 Zu Dölle vgl. Martin Houbé, Hans Dölle, in: Mathias Schmoeckel (Hg.), Die 
Juristen der Universität Bonn im »Dritten Reich«, 2004, 137–157; Neuhaus, 
Hans Dölle, in: Was nicht im Kürschner steht (Fn. 382), 125–131; Ulrich 
Magnus, Geschichte des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internatio-
nales Privatrecht, 1949–2000, in: Thomas Duve / Jasper Kunstreich / Stefan 
Vogenauer (Hg.), Rechtswissenschaft in der Max-Planck-Gesellschaft, 1948–2002, 
2023, 91–139, 102 f. 

431 Das zeigt ein Blick in sein Publikationsverzeichnis, abgedruckt in: Vom deut-
schen zum europäischen Recht: Festschrift für Hans Dölle, Bd. II, 1963, 
525–537; vgl. auch Houbé, Hans Dölle (Fn. 430), 152. Dölle schrieb insbeson-
dere zum Reichserbhofrecht; 1935 legte er ein Lehrbuch zum einschlägigen 
Gesetz vor, das 1939 in deutlich erweiterter 2. Aufl. erschien.  

432 Er war der Sohn von Theodor Kipp (1862–1931), der von 1901 bis 1930 an der 
Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin Bürgerliches Recht und Römisches Recht 
unterrichtet hatte; über zwei Auflagen hatte er das Pandektenlehrbuch seines 
akademischen Lehrers Bernhard Windscheid fortgeführt. Kipp senior war der 
Doktorvater von Hans Dölle. Zu Karl Theodor Kipp vgl. Christian Dreissig-
acker, Karl Theodor Kipp, in: Mathias Schmoeckel (Hg.), Die Juristen der 
Universität Bonn im »Dritten Reich«, 2004, 426–453; Neuhaus, Karl  Theodor  
Kipp, in: Was nicht im Kürschner steht (Fn. 382), 92 f. 

433 Seine Habilitationsschrift war 1928 unter dem Titel: Rechtsvergleichende Stu-
dien zur Lehre von der Schlüsselgewalt in den romanischen Rechten erschienen. 
Zweitgutachter der Arbeit war Ernst Heymann gewesen; vgl. Dreissigacker, 
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seiner (von Dölle geförderten) Anstellung in Bonn seine Publikationstätigkeit so 

gut wie eingestellt.434 In Köln hatte Hans Walter Goldschmidt (1881–1940) 

zeitweise die Abteilung für Englisches Recht des Instituts für Handels-, Indust-

rie- und Auslandsrecht geleitet; ihm war jedoch 1934 die Lehrbefugnis entzogen 

worden.435 

Die Rechtsvergleichung war eben ein vergleichsweise neues Fach und an den 

Universitäten nicht besonders fest verankert; Prestige konnte man sich eher als 

Privatrechtsdogmatiker oder Rechtshistoriker erwerben. Und Rabels Mitarbeiter 

am Kaiser-Wilhelm-Institut, die nach dem Zweiten Weltkrieg die bestehenden 

oder neu geschaffenen Lehrstühle und Institute übernahmen (wie z. B. 1947 

Ernst von Caemmerer als Nachfolger von Hans Großmann-Doerth in Freiburg 

im Breisgau) waren noch zu jung; teilweise (Friedrich Kessler, Max Rheinstein) 

waren sie in die Emigration getrieben worden.436 

Mit Leo Raape (1878–1964) gab es in Hamburg einen bedeutenden Inter-

nationalprivatrechtler. Doch er hatte sich dem Fach erst »als Mann von fünfzig 

Jahren« zugewandt;437 vorher war er auf ganz anderen Gebieten tätig gewesen 

Karl Theodor Kipp (Fn. 432), 434. Seit 1926 war Kipp neben Max Rheinstein der 
erste Mitarbeiter von Ernst Rabel in dessen Institut für ausländisches und 
internationales Privatrecht gewesen; vgl. Neuhaus, Karl  Theodor  Kipp, in:  
Was nicht im Kürschner steht (Fn. 382), 92. 

434 Vgl. Dreissigacker, Karl Theodor Kipp (Fn. 432), 449 f. Kipp war Rektor der 
Universität Bonn und dann über mehrere Jahre Dekan von deren juristischer 
Fakultät. 

435 Zu Hans Walter Goldschmidt vgl. Hans-Jürgen Becker, Die neue Kölner 
Rechtswissenschaftliche Fakultät von 1919 bis 1950, 2021, 270–281; Leonie 
Breunung / Manfred Walther, Die Emigration deutschsprachiger Rechtswis-
senschaftler ab 1933: Ein bio-bibliographisches Handbuch, Bd. I, 2012, 131. Er 
war der Bruder von Heymanns Fakultätskollegen James Goldschmidt und Onkel 
von Heymanns Schüler Robert Goldschmidt; zu beiden vgl. unten, Fn. 695 und 
697. Hans Walter Goldschmidt wurde 1940 als »enemy alien« auf dem Truppen-
transporter »Arandora Star« nach Kanada verschifft; das Schiff sank, nachdem es 
durch ein deutsches U-Boot torpediert worden war: vgl. dazu Jack Beatson, 
Aliens, Enemy Aliens, and Friendly Enemy Aliens, in: idem / Zimmermann (Hg.), 
Jurists Uprooted (Fn. 284), 73–104, 99 f. 

436 Zur Rechtsvergleichung in Deutschland in der Zeit nach dem Zweiten Welt-
krieg Schwenzer, Development of Comparative Law (Fn. 272), 70 f.; Michael 
Martinek, Wissenschaftsgeschichte der Rechtsvergleichung und des Internatio-
nalen Privatrechts in der Bundesrepublik Deutschland, in: Simon (Hg.), Rechts-
wissenschaft in der Bonner Republik (Fn. 350), 529–619, 529–546. 

437 Hans G. Ficker, Dem Gedenken Leo Raapes, in: AcP 165,5 (1965), 385–394, 
388. Zu Raape auch Gerhard Kegel, Leo Raape und das IPR der Gegenwart, in: 
RabelsZ 30,1 (1966), 1–16; Neuhaus, Leo Raape, in: Was nicht im Kürschner 
steht (Fn. 382), 53–57; Grüttner, Talar und Hakenkreuz (Fn. 219), 94. Raape 
publizierte 1931 einen großen Kommentar zu den §§ 7–31 EGBGB (im Rahmen 
des Staudinger) und 1938/39 ein Lehrbuch des Internationalen Privatrechts. 
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(Dogmatik des deutschen bürgerlichen Rechts und Rechtsgeschichte).438 

Zudem war er kein Rechtsvergleicher. Dasselbe galt für Hans Lewald 

(1883–1963), der zwar 1932 einen Ruf an die Berliner Fakultät angenommen 

hatte, aber schon 1935 aus dem preußischen Staatsdienst wieder ausgeschieden 

war, um an die Universität Basel zu gehen.439 Arthur Nussbaum (1877–1964), 

der seit 1920 als außerordentlicher Professor an der Berliner Fakultät tätig war 

und 1932 eine Darstellung des Internationalen Privatrechts vorgelegt hatte, war 

1933 wegen seiner »israelitischen« Religionszugehörigkeit in den Ruhestand 

versetzt worden und war daraufhin in die USA emigriert.440 

Heymann selbst erwähnt in seinem nach dem 19. April 1945 entstandenen 

Lebenslauf, er sei Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts »für Rabel auf dessen 

Wunsch« geworden.441 

4. Klimawechsel im Institut 

Der »Klimawechsel« im Kaiser-Wilhelm-Institut aufgrund des politischen 

Umbruchs seit Ende Januar 1933 ist von Rolf-Ulrich Kunze ausführlich nach-

gezeichnet worden.442 Einerseits lief der normale, ideologieferne Wissenschafts-

»Beides war ein großer Wurf« (Ficker, diese Fn., 389). Raapes akademischer 
Lehrer war Ernst Zitelmann (1852–1923), Professor für Bürgerliches Recht und 
Römisches Recht in Bonn, der seinerseits (unter anderem) mit einem großen, 
zweibändigen Werk zum Internationalen Privatrecht hervorgetreten war (1897/ 
1912). Zu Zitelmann zuletzt Tilman Repgen, Ernst Zitelmann zur Möglichkeit 
eines Weltrechts, in: Gedächtnisschrift für Peter Mankowski, 2024, 857–876. 

438 Wie Partsch, Rabel und Koschaker war auch Raape von Ludwig Mitteis beein-
flusst worden. Er war schon Professor in Halle, als er an Mitteis’ Leipziger 
Seminar teilnahm. Das inspirierte ihn zu einer Studie über den Verfall des 
griechischen Pfandes, besonders des griechisch-ägyptischen (1912); dazu Hans 
Julius Wolff, Leo Raape †, in: ZRG (RA) 82 (1965), 495 f., 495. 

439 Zu Lewald (auch er ein Schüler von Ludwig Mitteis) Gräfin von Lösch, Der  
nackte Geist (Fn. 62), 387 f.; Karl-Heinz Below, Lewald, Hans, in: NDB 14 
(1985), 411 f.; Axel Flessner, Hans Lewald, in: Diestelkamp / Stolleis (Hg.), 
Juristen an der Universität Frankfurt am Main (Fn. 340), 128–125; Neuhaus, 
Hans Lewald, in: Was nicht im Kürschner steht (Fn. 382), 82 f.; Breunung / 
Walther, Die Emigration (Fn. 435), 275–290. Lewald hatte 1931 eine große 
Darstellung des deutschen internationalen Privatrechts auf der Grundlage der 
Rechtsprechung veröffentlicht. 

440 Zu Nussbaum vgl. Gräfin von Lösch, Der nackte Geist (Fn. 62), 87 f. und 216– 
219; Jochen Emmert, Nußbaum, Arthur, in: NDB 19 (1999), 376 f.; Klaus J. 
Hopt, Arthur Nußbaum (1877–1964), in: Festschrift 200 Jahre Juristische Fa-
kultät der Humboldt-Universität zu Berlin: Geschichte, Gegenwart und Zu-
kunft, 2010, 545–560; Breunung / Walther, Die Emigration (Fn. 435), 560 f. 

441 Lebenslauf von Ernst Heymann (Fn. 28), S. 3. 
442 Kunze, Ernst Rabel (Fn. 275), 63–164. 
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betrieb weiter, andererseits kam es aber schon in der Zeit von 1933 bis Ende 

1936, also noch unter dem Direktorat von Rabel, zu Konzessionen an die 

nunmehr herrschende völkische Ideologie. So wurden Gutachten nicht nur für 

staatliche Auftraggeber, sondern auch für Parteistellen (etwa für die NSDAP-

Auslandsorganisation in Ehesachen) gebührenfrei erteilt;443 vom Titelblatt der 

Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht verschwand 1936 

sang- und klanglos der Name von Martin Wolff; und  in  der  Zeitschrift selbst 

begannen, zunächst vor allem im Rezensionsteil, Bekenntnisse zur Idee des 

Führertums, zur Zeitenwende und zur nationalen Selbstbesinnung abgegeben 

zu werden.444 Geschützt wurde auch das Privatrechtsinstitut in diesen Jahren 

noch durch die an der Unabhängigkeit der Wissenschaft und der Selbständigkeit 

ihrer Institution orientierte Leitung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (Max 

Planck, Friedrich Glum445). Unter dem Direktorat von Heymann, der alsbald 

in dem institutionellen Umfeld einer im nationalsozialistischen Sinne umge-

stalteten Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zu agieren hatte446 (und mit dem NSDAP-

Mitglied Ernst Telschow447 statt des nationalkonservativen Friedrich Glum als 

Generalsekretär), beschleunigte sich die Anpassung des Institutsprofils an die 

politischen Verhältnisse. Das lässt sich beispielsweise an der Zeitschrift für 

ausländisches und internationales Privatrecht ablesen. 

Das Herausgebergremium war im Zeitraum seit Gründung der Zeitschrift bis 

zu seinem 14. Jahrgang 1942 gewissen Wandlungen unterworfen. Zunächst war 

für eine kurze Zeit Hans Lewald hinzugekommen, nachdem er 1932 einen Ruf an 

die Berliner Fakultät angenommen hatte;448 doch mit seinem Weggang nach Basel 

schon drei Jahre später war auch seine Herausgebertätigkeit wieder beendet.449 

443 Ebd., 75 Fn. 58. Nach Angaben von Kegel verwandte das Institut »[e]twa die 
Hälfte seiner Arbeitskraft, vielleicht mehr« auf die Erteilung von Gutachten: 
Gerhard Kegel, 50 Jahre Max-Planck-Institut für ausländisches und internatio-
nales Privatrecht, in: Ulrich Klug / Thilo Ramm / Fritz Rittner / Burkhard 
Schmiedel (Hg.), Gesetzgebungstheorie, juristische Logik, Zivil- und Prozeß-
recht: Gedächtnisschrift für Jürgen Rödig, 1978, 302–312, 305. 

444 Kunze, Ernst Rabel (Fn. 275), 89–124. 
445 Zu Glum vgl. vom Brocke, Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (Fn. 379), 251–266. 
446 Vgl. oben Fn. 406. 
447 Zu ihm vgl. Rüdiger Hachtmann, Telschow, Ernst, in: NDB 26 (2016), 23 f. 

Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wurde als Nachfoger von Max Planck in 
der Zeit vom 1937–1940 der ehemalige Vorstandsvorsitzende der IG Farben (und 
Nobelpreisträger) Carl Bosch; zur Entwicklung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 
während der Präsidentschaft Bosch Albrecht / Hermann, Die Kaiser-Wilhelm-
Gesellschaft (Fn. 406), 384–392. 

448 Vgl. oben Text zu Fn. 439. 
449 Zu Lewald Gräfin von Lösch, Der  nackte  Geist (Fn.  62), 387  f.; Axel Flessner, 

Hans Lewald, in: Diestelkamp / Stolleis (Hg.), Juristen an der Universität 
Frankfurt am Main (Fn. 340), 128–135. 
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Dann war, wie soeben erwähnt, Martin Wolff herausgesetzt worden, 1937 schied 

auch Rabel aus. Und schließlich war der 1936 nach Berlin berufene Justus 

Wilhelm Hedemann hinzugetreten.450 Wie Titze war auch er Wissenschaftliches 

Mitglied (bis zum Sommer 1937 noch als »Wissenschaftlicher Berater« bezeich-

net) des Kaiser-Wilhelm-Instituts geworden. Im Übrigen aber herrschte im Hin-

blick auf die Zeitschrift Kontinuität. Heymann, Titze, Pagenstecher und Schle-

gelberger waren nach wie vor im Herausgebergremium. Mit Hedemann war ein 

völkisch inspirierter Jurist hinzugetreten, der an führender Stelle an der Umge-

staltung des Privatrechts im Sinne des Nationalsozialismus mitwirkte; doch 

Schlegelberger, der diese Umgestaltung als Staatsekretär im Reichsjustizministe-

rium mit großem Nachdruck unterstützte (und als ranghöchster Angeklagter im 

Nürnberger Juristenprozess wegen Verschwörung zur Begehung von Kriegsver-

brechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu lebenslanger Haft verurteilt 

wurde451) war schon von Anfang an dabei gewesen. 

Als letzter vollständiger war der 13. Jahrgang der Zeitschrift zwar mit knapp über 

1.000 Seiten fast gleich so lang wie der letzte noch von Rabel verantwortete 

(10. Jahrgang, 1936); doch angesichts der Tatsache, dass er gleich zwei Jahre 

(1940/1941) abdeckte (wie auch bereits der 12. Jahrgang 1938/1939), war das Publi-

kationsvolumen um die Hälfte geschrumpft. Die ständige Rubrik II. der Zeitschrift 
(»Länderberichte«) war nur noch ein Schatten dessen, was bis 1936 geboten worden 

war. Sie beschränkte sich auf die nordischen Länder, Italien, das Memelgebiet, 

Österreich, die Schweiz und Ungarn. Die »Feindstaaten« kamen nun nicht mehr 

vor.452 Insbesondere fehlten damit England und die USA, die ein Zentrum der 

Forschungsinteressen Rabels gebildet hatten; der 10. Jahrgang hatte unter anderem 

noch einen fast fünfzigseitigen Bericht über die Rechtsprechung in England des 

Jahres 1934 enthalten, den der Institutsreferent (und spätere Bundesaußenminister) 

Gerhard Schröder zusammen mit Karl Arndt verfasst hatte.453 Die Rubriken III. 

450 Zu ihm bereits oben Fn. 324. 
451 Es gibt ein Original-Tondokument der Vernehmung von Schlegelberger in 

Nürnberg, produziert vom Südwestrundfunk / Mitteldeutscher Rundfunk 2005 
(Der Audio Verlag, Die NS-Führung im Verhör, 8 CDs, CD 4: Recht: Verant-
wortung der Juristen – Franz Schlegelberger, dokumentiert von Ulrich Lampen, 
eingeleitet von Peter Steinbach, 2006). Schlegelberger macht hier einen ausge-
sprochen unangenehmen Eindruck, indem er auf Fragen in einem Ton antwor-
tet, den man mit dem autoritären Obrigkeitsstaat assoziiert. Auf die Frage, ob er 
vom Amt des Staatssekretärs im Reichsjustizministerium zurückgetreten sei, 
antwortet er mit den Worten, diese Frage sei nicht so leicht zu beantworten. 

452 Das gilt auch für den 12. Jahrgang (1938/39). 
453 Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 10 (1936), 270–318. 

»Englische Rechtsprechung« wurde hier in einem expansiven Sinne verstanden, 
denn berichtet wurde auch z. B. über Judikate aus Schottland, Südafrika und 
Kanada. 
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und IV. (»Einzelne Gesetze« und »Mitteilungen«) waren zu einer Rubrik »Mittei-

lungen« zusammengefasst worden (mit nur sechs gegenüber vormals 24 Einträgen). 

Immer noch umfangreich, wenngleich weniger umfangreich als 1936, war die 

Rubrik V. (»Literatur«) bzw. nunmehr IV. (»Buchbesprechungen«). Heymann war 

hier achtmal vertreten. In seiner Besprechung der 9. Auflage des Reichsgerichtsräte-

Kommentars registriert er, dass dieser es in weitgehendem Umfang unternommen 

habe, »den nationalsozialistischen Gedankengängen im Wege der Analogie und der 

Lückenfüllung überall nachzugehen«;454 zu einer Geschichte der dänischen Rechts-

wissenschaft hebt er die Bedeutung »eines trotz starker romanistischer Einflüsse 

doch germanisch-rechtlichen Geisteslebens« hervor.455 Am Palandt, der seit seinem 

ersten Erscheinen 1939 von ihm selbst und von den Referenten im Institut 

»unausgesetzt« benutzt werde, gefällt Heymann, unter anderem, dass der Heraus-

geber sich »[bei der] große[n] Frage der Umgestaltung unseres Privatrechts […] 

infolge der nationalsozialistischen Umgestaltung des gesamten Lebens und Rechts 

unserer Volksgemeinschaft« nur »in maßvoller Weise« gegen »Erscheinungen, die 

mit dem Vorhandensein des allgemeinen Teils zusammenhängen« wendet.456 

5. »Gerade im Interesse der Klarheit angemessen«: 

Heymann bespricht die ihm gewidmete Festschrift 

Einigermaßen skurril wirkt die Tatsache, dass eines der von Heymann bespro-

chenen Bücher die Festschrift ist, die ihm selbst zu seinem 70. Geburtstag (1940) 

überreicht worden war;457 diese Besprechung erstreckt sich über nicht weniger 

als 13 Seiten458 und widmet sich in liebevoller Ausführlichkeit jedem einzelnen 

454 Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 13 (1940/41), 273. 
455 Ebd., 275. 
456 Ebd., 276. 
457 Festschrift Ernst Heymann, 2 Teile, 1940. Teil I ist der Rechtsgeschichte gewidmet 

und enthält elf Beiträge (unter anderen von Reinhard Höhn zum Thema »Der 
Soldat und das Vaterland während und nach dem Siebenjährigen Kriege«), Teil II 
befasst sich mit dem Recht der Gegenwart und enthält sechs Beiträge. Insgesamt ist 
die Liste der Autoren der Festschrift ein trauriges Zeichen des Niedergangs der 
deutschen Rechtswissenschaft im Zeichen nationalsozialistischer Ideologie: nicht 
Martin Wolff, Ernst Rabel oder Fritz Schulz; stattdessen, neben wenigen promi-
nenten Autoren, eine Vielzahl von Namen, die heute keiner mehr kennt. Im 
Vorblatt wird mitgeteilt, dass infolge des Krieges die Beiträge mehrerer namhafter 
Kollegen des Auslands ausfallen; weitere eingeplante Autoren waren »[d]urch 
Dienst im deutschen Heer […] verhindert«. Auch seien zur Mitwirkung die Mit-
arbeiter an den Heymann zum 60. Geburtstag gewidmeten »Beiträgen zum Wirt-
schaftsrecht« (zu diesem Werk oben, Text zu Fn. 338) nicht herangezogen worden. 

458 Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 13 (1940/41), 260–272. 
Die Besprechung ist prominent platziert; sie eröffnet den Rezensionsteil des 
betreffenden Heftes der Zeitschrift. 
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Beitrag.459 Heymann rechtfertigt das mit den Worten, die umfangreiche Festgabe 

enthalte so Vieles, was die Rechtsvergleichung und das Auslandsrecht angehe, dass 

darüber in der Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 

berichtet werden müsse; und wenn er das selbst unternehme, dann scheine ihm 

das »gerade im Interesse der Klarheit angemessen«.460 Wenig subtil, und besonders 

ausführlich, würdigt Heymann damit auch den Beitrag, in dem sein Fakultäts- und 

Herausgeberkollege Justus Wilhelm Hedemann den historischen Wert seiner, also 

Heymanns, Studien zum Recht der militärischen Kriegswirtschaft würdigt.461 

Heymann attestiert Hedemann, den sehr interessanten Versuch zu unternehmen, 

zu zeigen, wie damals bei ihm, Heymann, die Gedanken zum Bewusstsein kamen, 

die »das heutige nationalsozialistische Wirtschaftsrecht und damit zugleich das 

Wirtschaftsrecht des gegenwärtigen Krieges« beherrschen; und in der Tat könne er 

von sich sagen, aus den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges das angestrebt zu 

haben, was im nationalsozialistischen Wirtschaftsrecht schließlich zur Verwirkli-

chung kam (wenngleich in durchgreifenderer Form als sich damals übersehen 

ließ).462 Das gegenwärtige Wirtschaftsrecht habe nun wiederum Hedemann »in 

geradezu künstlerisch-genialer Weise zum ersten Mal durchgreifend gegliedert«.463 

Damit wird auf das 1939 erschienene »Deutsche Wirtschaftsrecht« verwiesen, das 

Hedemann nur ein paar Seiten weiter in einer Selbstanzeige mit den Worten 

vorstellt, es wolle »einem neuen, mit elementarer Gewalt aufsteigenden Rechtsge-

biet den Boden bereiten«.464 

6. Die »Abhandlungen« in der Zeitschrift für ausländisches 

und internationales Privatrecht 

In  der ersten Rubrik der  Zeitschrift (I.) kamen natürlich die »Abhandlungen«. 

Bemerkenswert ist hier nicht die geringere Anzahl (13 gegenüber 15), sondern die 

Autorenschaft. Während 1936 mehrere prominente Autoren des Auslandes mit 

Beiträgen vertreten waren (Professoren ebenso wie hohe Richter und ein Staats-

sekretär, sogar ein Anwalt aus New York), zudem der Präsident des Reichspatent-

459 Die Durcharbeitung habe ihm, konstatiert Heymann abschließend, eine unge-
wöhnlich große Freude gemacht: Zeitschrift für ausländisches und internationa-
les Privatrecht 13 (1940/41), 272. 

460 Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 13 (1940/41), 260. 
Es würden ja auch noch andere kommen, fährt er fort, »die etwaige Korrekturen 
bringen mögen«; doch glaube er nicht, dass andere Sachkundige von seinem 
Urteil stark abweichen würden. 

461 Festschrift Ernst Heymann, Bd. II, 1940, 1–46. 
462 Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 13 (1940/41), 267 f. 
463 Ebd., 268. 
464 Ebd., 278. 
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amtes, dominierten 1940/41 Referenten des Instituts (sechs von 13; 1936 nur einer 

von 15). Der Institutsdirektor, Ernst Heymann, publizierte eine Abhandlung zur 

Neugestaltung des Handelsmaklerrechts in Deutschland;465 in gewisser Weise 

dokumentiert natürlich auch eine Publikation zum deutschen Recht in dieser der 

Rechtsvergleichung und dem IPR gewidmeten Zeitschrift die Provinzialisierung 

des Horizontes (ungeachtet der Tatsache, dass, wie Heymann abschließend etwas 

vage registriert, »auch aus dem ausländischen Recht mancherlei Belehrung«466 zu 

gewinnen sei). Zwei der Beiträge von Institutsmitarbeitern, diejenigen über das 

Privatrecht in Dänemark und über das Privat- und Wirtschaftsrecht der Sowjet-

union,467 haben einen ungewöhnlichen Vorspruch von Heymann in seiner Funk-

tion als Institutsdirektor und Herausgeber. Die Veröffentlichung der nachfolgen-

den Studie, heißt es da, erfolge im Zuge der Unternehmungen, mit denen das 

Institut »seine besondere Aufmerksamkeit auf die durch Kriegsvorgänge und 

Gebietsbesetzungen beeinflußten Teile des Zivil- und Handelsrechts richtet«.468 

Und Heymann verweist auf einen längeren Vorspruch vor einem Überblick über 

das Privatrecht »im ehemals polnischen Staatsgebiet« im Jahrgang zuvor,469 in dem 

er seinem Institut neben der umfassenden praktischen Bearbeitung der durch den 

Krieg verursachten Fragen die möglichst rasche Unterrichtung der behördlichen 

und privaten Stellen durch übersichtliche Darstellungen zusammenhängender 

Rechtsstoffe und Mitteilungen über bedeutsame einzelne Rechtsfragen zur Auf-

gabe macht. 

7. Wissenschaftliche Forschungen »völlig im Zeichen des Krieges« 

Erkennbar wird hier Heymanns Strategie, die Zuwendung von Mitteln an das 

Institut und überhaupt die Arbeitsfähigkeit des Instituts auch nach Kriegsausbruch 

dadurch zu rechtfertigen, dass er dessen Arbeit als kriegswichtig hinstellte.470 Im 

465 Ebd., 303–350. 
466 Ebd., 350. 
467 Autoren sind Kurt Günther und Alexander Makarov. 
468 Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 13 (1940/41), 122; 

ganz ähnlich 754. 
469 Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 12 (1938/39), 850. 

Autor des Aufsatzes ist Friedrich Korkisch; zu diesem Neuhaus, Was  nicht  im  
Kürschner steht (Fn. 382), 89–92. Korkisch war, wie Alexander Makarov und 
Wilhelm Wengler gleichzeitig oder nacheinander an den Instituten für auslän-
disches und internationales Privatrecht und für ausländisches öffentliches Recht 
und Völkerrecht tätig; darin zeigt sich die historische Verbindung von IPR und 
Völkerrecht (private international law und public international law). Zu Wengler 
unten Fn. 567, zu Makarov unten Fn. 599. 

470 Dazu näher Kunze, Ernst Rabel (Fn. 275), 183–228. Das völkerrechtliche Schwes-
terinstitut hatte schon 1934 eine eigene Abteilung für Kriegsrecht eingerichtet, der 
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Jahresbericht 1939/40 sprach er von den »Kriegsaufgaben des Instituts« und davon, 

dass die zivil- und handelsrechtlichen Disziplinen »in ihrer kriegsmäßigen Umbil-

dung und Anwendung in der ständigen Beobachtung des Instituts« stünden.471 

Und im Jahresbericht 1940/41 war von den Aufgaben des Instituts zur »Kriegs-

wissenschaft und Kriegspraxis« des ausländischen und internationalen Zivil- und 

Handelsrechts und von der »Gefolgschaft« des Instituts die Rede:472 Die wissen-

schaftlichen Forschungen und die praktischen Arbeiten hätten im Rechnungs-

jahr 1940 »völlig im Zeichen des europäischen Krieges [gestanden], von dessen 

Entwicklung die dem Institut übertragenen Aufgaben in mancher Hinsicht geleitet 

und neu gestaltet wurden«.473 Als Schwerpunkte der Institutsarbeit nannte Hey-

mann zwar an erster Stelle nach wie vor die »reine Rechtsforschung«, daneben aber 

die Notwendigkeit, »das Institut einzustellen in alle Fragen des internationalen 

Kriegsprivatrechts«. Dazu gehörte z. B. »die Mitwirkung bei der Erfassung des in 

Deutschland befindlichen ausländischen Vermögens feindlicher Staaten durch 

Feststellung der entsprechenden ausländischen Regeln, mit denen das dort befind-

liche deutsche Vermögen erfasst wird«, um spätere Entschädigungsforderungen 

oder weitergehende ausländische Maßnahmen zu vermeiden.474 Insbesondere das 

von drei Institutsmitarbeitern (Gerhard Kegel, Hans Rupp und Konrad Zweigert) 

verfasste Buch über die Einwirkung des Krieges auf Verträge in der Rechtspre-

chung Deutschlands, Frankreichs, Englands und der Vereinigten Staaten ließ sich 

in diesem Zusammenhang à propos »wissenschaftliche Forschungen […] im 

Zeichen des Krieges« nennen.475 Es erschien in der Schriftenreihe des Instituts 

als Band 17 (1941). Diese Schriftenreihe hatte 1928 mit einer Arbeit von Arthur 

Nussbaum über den vertraglichen Schutz gegen Schwankungen des Geldwertes 

begonnen;476 unter der Ägide Rabel hatte sie einen deutlichen Schwerpunkt im 

englischen und US-amerikanischen Recht gehabt.477 

der spätere Widerstandskämpfer Berthold von Stauffenberg vorstand. Dazu 
Armin von Bogdandy / Philipp Glahé, Alles ganz einfach? Zwei verlorene Welt-
kriege als roter Faden der Institutsgeschichte, in: MPIL100-Blog, 30.4.2024. Dort 
heißt es, das Institut sei »schon früh in die Kriegsvorbereitungen des Dritten 
Reiches involviert« gewesen. 

471 Kaiser Wilhelm-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Jahres-
bericht 1939/40, 2–4, 2. 

472 Kaiser Wilhelm-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Jahres-
bericht 1940/41, 2–4, 2 und 4. 

473  Ebd.,  2; vgl. auch Henning / Kazemi (Hg.), Handbuch (Fn. 379), 1347. 
474 Kaiser Wilhelm-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Jahres-

bericht 1940/41, 2. 
475 Dazu ebd., 3. 
476 Zu Nussbaum vgl. oben Fn. 440. 
477 So waren hier die grundlegenden Studien von Friedrich Kessler zur Fahrlässig-

keit im nordamerikanischen Deliktsrecht und von Max Rheinstein über die 
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In der Generalverwaltung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft478 sorgte der 

dort offenbar gut vernetzte geschäftsführende Referent des Instituts, Herbert 

Müller, dafür, dass dem Institut die Vergünstigungen zugute kamen, die die 

Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ihren naturwissenschaftlichen und technischen 

Instituten zugestand.479 So erhielt Paul Heinrich Neuhaus, der 1942 nach 

dem Assessorexamen in das Institut eingetreten war,480 eine Bescheinigung, 

dass er »Schlüsselkraft der Rüstungswirtschaft« sei; und  vor  Weihnach-

ten 1944 empfing er in Anerkennung seines »besonderen Einsatzes für die 

Luftwaffen-Fertigung […] im Namen des Führers je ein Paket mit Lebens-

mitteln und Getränken«.481 Zu Beginn des Jahres hatte Heymann ebenfalls 

von dem Reichminister für Rüstung und Kriegsproduktion, Albert Speer, »im 

Namen des Führers« eine derartige Lebensmittelsendung bekommen; er 

erwähnt sie an zwei Stellen seines Tagebuchs.482 Zudem erhielt er am 

30. Januar 1944 das »Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse«.483 Aus Heymanns Tage-

büchern ergibt sich, dass er intensiv mit Müller zusammenarbeitete. »[W]ir 

verdanken es wohl nicht zuletzt [dessen] Geschick«, schreibt Neuhaus,484 

»daß das Institut die Partei und den Krieg einigermaßen überlebte«. 

Andererseits befassten sich im Jahrgang 13 (1940/41) die meisten Abhand-

lungen mit Themen, denen Kriegsbedeutung kaum zugeschrieben werden 

konnte und die im Übrigen auch nicht ideologisch kontaminiert waren: mit 

der Reform des japanischen Handelsgesetzbuches, dem neuen italienischen 

Verschollenheitsrecht, oder dem internationalen Überseekaufrecht in rechts-

vergleichender Betrachtung. Auch Heymanns eigener Beitrag zur Neuge-

staltung des Handelsmaklerrechts gehört in diese Rubrik; und die mit dem 

erwähnten Vorspruch von Heymann versehenen Beiträge waren im Grunde 

genommen konventionelle Länderberichte, die Kriegsbedeutung vor allem 

Struktur des vertraglichen Schuldverhältnisses im anglo-amerikanischen Recht 
erschienen (beide 1932). 

478 Sie war, wie die beiden juristischen Kaiser-Wilhelm-Institute (vgl. unten, Text zu 
Fn. 527), im Berliner Stadtschloss untergebracht. 

479 Neuhaus, Herbert Müller, in: Was nicht im Kürschner steht (Fn. 382), 62. 
480 Zu Neuhaus, der später Wissenschaftliches Mitglied des Instituts und Honorar-

professor an der Universität Hamburg wurde, Hans Dölle, Paul Heinrich 
Neuhaus 60 Jahre, in: RabelsZ 38,2/3 (1974), 297 f.; Jan Kropholler, Paul  
Heinrich Neuhaus 9.3.1914–12.4.1994, in: RabelsZ 58,3 (1994), 419 f. 

481 Neuhaus, Herbert Müller, in: Was nicht im Kürschner steht (Fn. 382), 62. 
482 Heymann, Tagebuch 2, Transkription (Fn. 2), S. 9: »[…] gegessen (ein Päckchen 

Sardinen aus [m]einem [Führer]paket Speers)« (26.1.1944) und S. 12 (3.2.1944). 
483 Kunze, Ernst Rabel (Fn. 275), 226. Zuvor hatte er offenbar bereits das Kriegs-

verdienstkreuz 2. Klasse ohne Schwerter verliehen bekommen: Brief vom 
16.3.1944, in der Personalakte im Archiv der Max-Planck-Gesellschaft (Fn. 28). 

484 Neuhaus, Herbert Müller, in: Was nicht im Kürschner steht (Fn. 382), 63. 
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durch das Gebiet, auf das sie sich bezogen, reklamieren konnten.485 Mit 

demselben Argument ließen sich auch die Gutachten, die das Institut in 

zunehmendem Maße gegenüber nationalsozialistischen Dienststellen (auch 

im Falle der NSDAP »wie üblich […] im Interesse der Partei gebührenfrei«)486 

zu Ehesachen oder Erbschaftsangelegenheiten im Warthegau, im Reichs-

protektorat Böhmen und Mähren, oder in den besetzten Niederlanden er-

stattete, als Teil der im Institut betriebenen juristischen Kriegswissenschaft 
begreifen. Sogar ein Beitrag zum Recht der USA und eine Mitteilung über 

»neuere Kriegsgesetzgebung« jenseits des Atlantik erschien noch in diesem 

letzten vollständigen Jahrgang der Zeitschrift. 487 Verfasst worden waren beide 

Beiträge von dem 1938 als USA-Referent eingestellten Hans Rupp;488 er war 

ebenso wenig ideologisch angepasst wie Konrad Zweigert,489 der ebenfalls erst 

485 So auch Kunze, Ernst Rabel (Fn. 275), 188 (bezogen auf den Beitrag von 
Korkisch über das Privatrecht im ehemals polnischen Staatsgebiet). Allgemein 
dazu Grüttner, Talar und Hakenkreuz (Fn. 219), 402 f.: »Das politische Interesse 
an den Auslandswissenschaften  wuchs in dem  Maße, in dem  es  den Macht-
habern gelang, sich erneut als europäische Großmacht zu etablieren und schließ-
lich zu einer agressiven Expansionspolitik überzugehen. Als Nazi-Deutschland 
1940/41 große Teile des europäischen Kontinents beherrschte, erreichte dieses 
Interesse seinen Höhepunkt.« 

486 Kunze, Ernst Rabel (Fn. 275), 75 
487 Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 13 (1940/41), 

422–450 und 966–971. 
488 Zu Rupp Kunze, Ernst Rabel (Fn. 275), 141 f.; Neuhaus, Hans Rupp,  in: Was  

nicht im Kürschner steht (Fn. 382), 37–42; idem, Hans Rupp 30.8.1907– 
14.9.1989, in: RabelsZ 54,2 (1990), 201 f.; Fabian Michl, Wiltraut Rupp-von 
Brünneck (1912–1977): Juristin, Spitzenbeamtin, Verfassungsrichterin, 2022, 
257–268. Rupp wurde nach dem Krieg Richter des Bundesverfassungsgerichts 
(1951–1975); 1965 heiratete er seine Kollegin aus dem anderen Senat, Wiltraut 
(Rupp-)von Brünneck. 

489 Zu Zweigert Gerhard Kegel, Konrad Zweigert, in: Festschrift für Konrad 
Zweigert, 1981, 1–20; Ulrich Drobnig, Konrad Zweigert, in: Stefan Grund-
mann / Karl Riesenhuber (Hg.), Deutschsprachige Zivilrechtslehrer des 20. Jahr-
hunderts in Berichten ihrer Schüler, Bd. I, 2007, 89–101; Jürgen Basedow, Kon-
rad Zweigert und die politische Dimension des Rechts, in: Tilman Repgen / 
Florian Jessberger / Markus Kotzur (Hg.), 100 Jahre Rechtswissenschaft an 
der Universität Hamburg, 2019, 21–37; Neuhaus, Konrad Zweigert, in: Was 
nicht im Kürschner steht, 3–21. Wie Rupp wurde er nach dem Krieg Richter des 
Bundesverfassungsgerichts (1951–1956), im Jahre 1963 wurde Zweigert (bis 
1979) vierter Direktor des ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Instituts (nunmehr Max-
Planck-Institut). Vgl. in diesem Zusammenhang Carlo Schmid, Erinnerungen, 
1979, 211: »Dem Institut gehörten Dr. Hans Rupp und Dr. Konrad Zweigert an, 
mit denen es in meinem Haus sehr oft zu Gesprächen ohne politische Vorsicht 
kam. Sie dachten wie ich über das Dritte Reich, und ihre Vorstellungen über die 
Zukunft Deutschlands […] stimmten mit den meinen überein«. Carlo Schmid 
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unter dem Regime von Heymann ans Institut gekommen war (als Frankreich-

Referent).490 

Ungeachtet der Öffnung gegenüber nationalsozialistischem Gedankengut 

und nationalsozialistischer Rhetorik und ungeachtet der Selbstverpflichtung 

auf »kriegswichtige« Dienstleistungen lief also auch der normale rechtsver-

gleichende und internationalprivatrechtliche Institutsbetrieb weiter; der Zeit-

zeuge Gerhard Kegel schreibt sogar, am Klima im Institut habe sich nichts 

geändert.491 Das zeigt sich etwa an den wissenschaftlichen Großprojekten, an 

denen das Institut beteiligt war. So gehörten Ernst Heymann, Ernst Rabel, 

Heinrich Titze und Martin Wolff zum Herausgeberkreis der von Karl Heins-

heimer in Heidelberg begründeten Reihe der »Zivilgesetze der Gegenwart«, und 

dessen zehnter Band über das Zivilrecht der nordischen Länder, federführend 

vom Institut herausgegeben, wurde bis 1939 fortgeführt, blieb dann aber wegen 

des Kriegsausbruchs unvollendet. Insbesondere war das Institut ab dem zweiten 

Band492 an dem Projekt des »Rechtsvergleichenden Handwörterbuchs für das 

Zivilrecht des In- und Auslandes« beteiligt, das von 1929–1939 in sieben Bänden 

erschien und als dessen Hauptherausgeber Franz Schlegelberger figurierte. Aus 

dem Institut waren zwei der drei Berater, Heinrich Titze und Martin Wolff im 

Herausgebergremium vertreten; ab Band V (1936) verschwand freilich der 

Name von Wolff. Auch dieses Werk blieb unvollendet; die letzte Lieferung 

von Band VII (1940) endet mit dem Lemma »Vermächtnis«. Heymann würdigte 

in einer Rezension die Bände IV, V und VI des Handwörterbuchs493 und stellte 

dabei, neben der Leistung des Hauptherausgebers, den »nicht geringen« Anteil 

selbst war 1927/28 als Referent am Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht tätig gewesen; dazu Marcus M. Payk, Das  
Berliner Jahr: Carlo Schmid als Referent am Institut für ausländisches und 
internationales Recht und Völkerrecht 1927/28, in: MPIL100-Blog, 26.1.2024. 

490 Auch in der Schriftenreihe des Instituts, den Beiträgen zum ausländischen und 
internationalen Privatrecht, waren 1938 und 1939 noch rechtsvergleichende 
Studien zur Aufrechnung (Gerhard Kegel) und zur Bedingungslehre (Arwed 
Blomeyer) erschienen und 1939 eine Arbeit über Vormund und Mündel im 
englischen Recht (Hildegard Abderhalden). 

491 Kegel, 50 Jahre (Fn. 443), 306. Kunze, Ernst Rabel (Fn. 275), 91, hält das für 
eine Selbsttäuschung. 

492 Der erste Band war einer »nach Erdteilen und Ländern geordnete Übersicht über 
die Rechtsquellen der einzelnen Staaten« gewidmet, die folgenden Bände ent-
hielten »eine nach sachlichen Stichworten gegliederte Darstellung des deutschen 
und ausländischen Zivil- und Handelsrechts in rechtsvergleichender Weise« 
(Vorwort von Bd. I, 1929). Die Beiträge des ersten Bandes stammten ganz über-
wiegend von Experten der jeweiligen Länder; aus dem Institut war nur Ludwig 
Raiser beteiligt. 

493 Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 12 (1938/39), 648– 
653. 
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des Instituts heraus; dieser bestehe in der Benutzung von dessen einzigartiger, 

seit nunmehr dreizehn Jahren aufgebauter Bibliothek des Auslandsrechts und in 

der starken Heranziehung seiner Referenten und sonstigen Zugehörigen. Zwar 

betont Heymann, er spreche nicht pro domo. Dennoch fällt es schwer, sein 

überschwängliches Lob nicht auch auf das vom Rezensenten geleitete Institut zu 

beziehen: das Werk gehöre »im ganzen betrachtet zu den größten rechtswissen-

schaftlichen Leistungen unserer Zeit, und zwar für die Welt«.494 

8. Die Festschrift Titze 

Unvollendet blieb schließlich auch der Jahrgang 14 (1942) der Zeitschrift für 

ausländisches und internationales Privatrecht; publiziert wurde nur ein Doppel-

heft 1/2, und zwar ohne die sonst üblichen Länderberichte, Mitteilungen und 

Buchbesprechungen. Es handelte sich um eine Festschrift für den treuen und 

bescheidenen Heinrich Titze.495 Zwar verbiete, so Heymann mit zeitgemäßem 

Pathos in seinem Vorwort, »die große und ernste Zeit« laute Feiern, und die 

Kriegsverhältnisse hätten leider auch die Darbringung einer umfangreichen 

Festschrift nicht erlaubt; doch hätten sich acht »fachverwandte Arbeitskamera-

den« zusammengetan, um Titze diesen »Ehrenkranz« zu winden.496 An der 

Spitze der Festschrift steht ein Beitrag von Franz Schlegelberger über »Wege und 

Ziele des deutschen internationalen, interterritorialen und interpersonalen 

Familienrechts«, der die künftige Entwicklung »durch die nationalsozialistische 

Weltanschauung [für] klar bestimmt« hielt. Der deutsche Staatsangehörige 

deutschen oder »artverwandten« Bluts solle »nach dem im Reichsbürgergesetz 

verlautbarten Willen des Führers Reichsbürger werden«. Dadurch werde der 

junge Deutsche aufs engste mit seinem Staat und Volk verbunden: »Es muß nach 

dem Willen des Führers eine größere Ehre sein, als Straßenfeger Bürger dieses 

(Deutschen) Reiches zu sein, als König in einem fremden Staate (›Mein Kampf‹ 

S. 491)«.497 Aus diesen Prämissen leitet Schlegelberger Folgerungen für die 

personen- und familienrechtlichen Verhältnisse im deutschen Großraum ab. 

Justus Wilhelm Hedemann entdeckte im Frankreich des Vichy-Regimes von 

Marschall Pétain die Elemente eines werdenden Wirtschaftsrechts.498 Mit Wolf-

494 Ebd., 653. 
495 Zu ihm oben Fn. 394. 
496 Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 14 (1942) (= Fest-

schrift Titze), V und VIII. 
497  Ebd., 2. Für  Kunze, Ernst Rabel (Fn. 275), der diesen Aufsatz ausführlich referiert 

(215–224), stellt er »einen Tiefpunkt in der Geschichte des Privatrechtsinstituts« 
dar (224). 

498 Justus Wilhelm Hedemann, Wirtschaftsrecht in Frankreich, in: Zeitschrift für aus-
ländisches und internationales Privatrecht 14 (1942) (= Festschrift Titze), 116–155. 
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gang Siebert war ein weiterer Autor in der Festschrift vertreten, der das 

nationalsozialistische Parteiprogramm als Rechtsgrundlage des völkischen 

Lebens in Deutschland betrachtete. Er widmete sich der sozialpolitischen und 

rechtlichen Entwicklung des kaufmännischen Lehrverhältnisses nach 1933; den 

rechtspolitischen und praktischen Ausgangspunkt habe der Einsatz der Hitler-

Jugend und der Deutschen Arbeitsfront gebildet.499 Fasziniert vom Aktienrecht 

des Libro del lavoro alsTeil »des großen Gesetzbuches Mussolinis« zeigte sich Paul 

Gieseke angesichts der »sozialistischen Ordnung« in beiden Staaten bilde es 

einen reizvollen Vergleichsgegenstand zum deutschen Aktienrecht.500 

»[D]ie besten Beiträge [in der Festschrift] waren anerkanntermaßen die drei 

letzten von unseren damaligen Referenten Erbe, Rupp und Zweigert«, schreibt 

Paul Heinrich Neuhaus,501 und das lässt sich auch aus heutiger Sicht bestätigen: es 

handelt sich um drei Beträge, die, fern der Ideologie, nur der Sache verpflichtet 

waren, um die es jeweils ging, und die die hohe wissenschaftliche Qualität des 

Mitarbeiterstabes bezeugten (»Nur Tüchtige wurden aufgenommen und konnten 

Schritt halten. Aber sie wußten das auch und verstanden sich als eine Elite«502). 

Heymanns eigener Aufsatz über das panamerikanische Urheberrecht und die Ver-

suche seiner Einbeziehung in die Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken 

der Literatur und Kunst von 1886503 war ebenfalls ideologiefrei und gediegen.504 

499 Wolfgang Siebert, Die neuere rechtliche Entwicklung des kaufmännischen 
Lehrverhältnisses, in: Zeitschrift für ausländisches und internationales Privat-
recht 14 (1942) (= Festschrift Titze), 156–195, 161. Zu Siebert (1905–1959), Mit-
glied der NSDAP und SA (und der »Kieler Schule«), der 1938 nach Berlin berufen 
wurde (als Nachfolger von Hermann Dersch und Ernst Heymann: Gräfin von 
Lösch, Der nackte Geist [Fn. 62], 352, Fn. 607), Hans-Peter Haferkamp, Sie-
bert, Wolfgang, in: NDB 24 (2010), 325; Philipp Eichenhofer, Rechtsmiß-
brauch, 2019, 125–146. 

500 Paul Gieseke, Das Aktienrecht des Libro del lavoro, in: Zeitschrift für auslän-
disches und internationales Privatrecht 14 (1942) (= Festschrift Titze), 61–115, 
61 f. Zu Gieseke (1888–1967), Mitglied der NSDAP, vgl. Hessische Biographie 
s.v. Gieseke, Paul Ferdinand Karl Otto (12.2.2024), den Eintrag im Catalogus 
Professorum Rostochiensium und Hyung-Bae Kim / Wolfgang Freiherr Mar-
schall von Bieberstein / Yu-Cheol Shin, Zivilrechtslehrer deutscher Sprache: 
Lehrer – Schüler – Werke, 1988, 516. Gieseke war ab 1939 der eigentliche Nach-
folger von Heymann an der Berliner Universität; er lehrte Handelsrecht und Bür-
gerliches Recht. 

501 Neuhaus, Heinrich Titze, in: Was nicht im Kürschner steht (Fn. 382), 25. 
502 Kegel, 50 Jahre (Fn. 443), 305. 
503 Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 14 (1942) (= Fest-

schrift Titze), 18–60. 
504 Mit den Worten »gediegen und gemäßigt« beschreibt Kunze, Ernst  Rabel  

(Fn. 275), 128, Heymanns Aufsatz über Verlagsrechts-Fragen (vgl. oben Fn. 370); 
das erscheint mir ein auch für seine anderen Aufsätze in der Zeitschrift für 
ausländisches und internationales Privatrecht zutreffendes Urteil. 
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Wie auch im Falle der beiden anderen Aufsätze, die er seit Übernahme des 

Direktorats des Instituts und der Hauptherausgeberschaft der Zeitschrift in 

dieser publiziert hatte, ergab sich die Thematik aus einem besonderen Anlass. 

In diesem Fall handelte es sich um ein Referat, das Heymann in einer vorbe-

reitenden Konferenz zu einer für 1939 geplanten Staatenkonferenz gehalten 

hatte, auf der über eine Einbeziehung der Staaten Amerikas in das Berner 

Schutzsystem beraten werden sollte; wegen des Kriegsausbruches kam es jedoch 

nicht mehr dazu. Der Aufsatz zur Reform des Handelsmaklerrechts505 war ein 

Referat, das Heymann in einem Ausschuss der Akademie für Deutsches Recht 

gehalten hatte.506 Und der erste dieser Aufsätze, der den Abhandlungsteil des 

11. Jahrgangs (1937) der Zeitschrift für ausländisches und internationales Privat-

recht eröffnete,507 bereitete, wie bereits erwähnt, Heymanns Referat auf den 

Zweiter Haager Kongress für Rechtsvergleichung vor. 

9. Der Zweite Haager Kongress für Rechtsvergleichung 

Heymann war »die zentrale deutsche Integrationsfigur«508 dieses Kongresses 

und gab, wie bereits anlässlich des ersten Haager Kongresses509 die deutschen 

Landesreferate als Sonderheft der Zeitschrift für ausländisches und internationa-

les Privatrecht heraus.510 Dem achtzehnköpfigen deutschen Nationalkomitee 

gehörten mit Georg Dahm, Carl August Emge, Wenzelaus Graf von Gleispach, 

Justus Wilhelm Hedemann, Reinhard Höhn und Friedrich Klausing eine Reihe 

nationalsozialistisch geprägter Kollegen an. Dahm, Emge und Höhn referierten 

auch auf dem Kongress, zudem mehrere weitere Mitglieder der NSDAP, wie 

etwa die Rechtshistoriker Hans Kreller und Claudius Freiherr von Schwerin, der 

Zivilrechtler Wolfgang Siebert, die Staatsrechtler Ernst Forsthoff und Herbert 

Krüger, oder auch der Strafrechtler Friedrich Schaffstein.511 Diese starke Betei-

ligung nationalsozialistischer Rechtswissenschaft war kein Zufall; Heymann 

505 Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 13 (1940/41), 303– 
350; vgl. oben Fn. 308. 

506 Vgl. oben Fn. 259. 
507 Verlagsrechts-Fragen, in: Zeitschrift für ausländisches und internationales Privat-

recht 11 (1937), 2–39; vgl. oben, Text zu Fn. 375 f. 
508 Kunze, Ernst Rabel (Fn. 275), 170. Dem entspricht, dass Heymann neben Hein-

rich Siber der einzige Deutsche ist, der in den »Notices sur la vie et les travaux des 
membres et correspondants« der Mémoires de l’Académie internationale de 
Droit Comparé, Bd. I, 1928, auftaucht (Fn. 28). 

509 Vgl. oben Fn. 315. 
510 Ernst Heymann (Hg.), Deutsche Landesreferate zum II. Internationalen Kon-

greß für Rechtsvergleichung im Haag 1937, Sonderheft des elften Jahrgangs der 
Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 1937. 

511 Ausführlich dazu Kunze, Ernst Rabel (Fn. 275), 170–182. 
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schreibt in seinem Vorwort, dass »auf besonderen Wunsch der Kongreßleitung« 

in den Gutachten »die derzeitige, umfassende Neugestaltung des deutschen 

Rechts besonders berücksichtigt« worden sei und ein großer Teil der deutschen 

Gutachter als Mitglieder und in den Ausschüssen der Akademie für Deutsches 

Recht an der Neugestaltung mitarbeiteten.512 Aus dem Institut waren Ernst von 

Caemmerer, Konrad Duden und Wilhelm Wengler als Referenten vertreten. An 

der Sektion »internationales Recht« beteiligte sich das Institut kurioserweise 

nicht.513 

512 Heymann (Hg.), Deutsche Landesreferate II (Fn. 510), III. 
513 Das vermerkt auch Kunze, Ernst  Rabel  (Fn.  275), 181  f.  
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Abb. 6: Ernst Heymann, Altersporträt 
Fotograf und Provenienz sind unbekannt, Aufnahme ist undatiert 
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